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Antwort 
 
der Landesregierung 

auf die Kleine Anfrage 2981 vom 2. Dezember 2008 
der Abgeordneten Renate Hendricks und Achim Tüttenberg   SPD 
Drucksache 14/8112 
 
 
 
Landesfonds "Kein Kind ohne Mahlzeit" – Kommunen in der Haushaltssicherung su-
chen Sponsoren für den Eigenanteil, damit alle bedürftigen Kinder am Essen teilneh-
men können. 
 
 
 
Der Innenminister hat die Kleine Anfrage 2981 mit Schreiben vom 19. Januar 2009 namens 
der Landesregierung im Einvernehmen mit dem Finanzminister, dem Minister für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales, der Ministerin für Schule und Weiterbildung, dem Minister für Bauen 
und Verkehr, dem Minister für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz, dem Minister für Generationen, Familie, Frauen und Integration und dem Minister-
präsidenten wie folgt beantwortet: 
 
 
 
Vorbemerkung der Kleinen Anfrage 
 
10 Millionen Euro stellt das Land pro Schuljahr zur Verfügung, um bedürftigen Kindern und 
Jugendlichen eine Mahlzeit in ihrer Ganztagsschule zu ermöglichen. Der Landesfonds "Kein 
Kind ohne Mahlzeit" ist zunächst auf zwei Jahre begrenzt. 50.000 Kinder sollen damit geför-
dert werden. 
 
Einen Euro sollen die Eltern als Eigenbeitrag zahlen, das Land gibt ebenfalls einen Euro Zu-
schuss, wenn die Kommunen ihrerseits 50 Cent dazutun. Dieser Betrag könne aber auch 
über Spenden und Sponsorengelder oder unter Anrechnung bereits vorhandener Maßnah-
men zur Unterstützung bedürftiger Kinder erbracht werden, sagte Ministerpräsident Jürgen 
Rüttgers (CDU). 
 
"Kein Kind ohne Mahlzeit" muss aus freiwilligen Mitteln einer Kommunen bestritten werden. 
Kann die Kommune die 50 Cent aus eigenen Haushaltsmitteln nicht aufbringen, erhält sie 
keine Zuwendung durch das Land NRW. Denn die Genehmigungsbehörde, in diesem Fall 
die Bezirksregierung Köln, setzt voraus, dass der Eigenanteil der Kommune im Haushalt 
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ausgewiesen ist. Im Zweifel durch Sponsorengelder oder Spenden, die als Einnahmen ver-
bucht werden. Im städtischen Haushalt müssen die erforderlichen Einnahmen durch Sponso-
rengelder/Spenden ausgewiesen sein, um die Genehmigung für das Mittagessen von bedürf-
tigen Kindern von der Landesregierung zu erhalten. 
 
Wer also in einer HSK-Kommune wohnt, hat Pech gehabt oder ist auf Spender angewiesen. 
Denn sonst kann die Kommune kein Essen für bedürftige Kinder anbieten. 
 
Angesichts der wirtschaftlichen Entwicklung in unserem Land und der Tatsache, dass die 
Kommunen seit der Regierungsübernahme der CDU/FDP Landesregierung über Gebühr mit 
zusätzlichen kostenpflichtigen Aufgaben von der Landesregierung bedacht werden, stelle ich 
folgende Fragen an die Landesregierung: 
 
 
Vorbemerkung der Landesregierung 
 
Die Kleine Anfrage geht von falschen Voraussetzungen aus. Es ist die Rede von einem Lan-
deszuschuss in Höhe von 10 Mio. EUR für 50.000 Kinder. Die Landesregierung hat jedoch 
die Mittel für den Landesfonds jeweils bedarfsgerecht angepasst, im Schuljahr 2007/2008 
auf 13,5 Mio. EUR für 65.000 Kinder, im Schuljahr 2008/20009 auf 14 Mio. EUR für 70.000 
Kinder. 
 
 
1. In welchem finanziellen Umfang sind in den letzten Jahren vom Land kosten-

pflichtige Aufgaben auf die Kommunen verlagert worden? 
 
Nach § 3 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen können den Gemeinden Pflichtaufgaben 
nur durch Gesetz übertragen werden. Eine Abfrage bei allen Landesressorts hat ergeben, 
dass in dieser Legislaturperiode folgende Aufgaben auf die Kommunen mit dem aufgeführten 
finanziellen Umfang übertragen worden sind:  
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Übertragene Aufgabe Finanzieller 

Umfang 
Ergänzende 

Hinweise 
Verfahrensänderung bei 
der Zulassung von 
Kraftfahrzeugen  

Ansatz 2008:  
2,817 Mio. € 

Belastungsausgleich nach Konne-
xAG 

Zuständigkeit für die 
Bewilligung der Förde-
rung von Investitions-
maßnahmen im beson-
deren Landesinteresse 
(§ 13 ÖPNVG) 

Ansatz 2008:  
5,0516 Mio. € 

Für Personalübergang nach § 15a 
ÖPNVG NRW insgesamt: 
2.525.800 €; für Entgelte der Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
1.820.000 €; 
Belastungsausgleich für die Zweck-
verbände zur Erledigung der Auf-
gaben nach dem ÖPNVG: 705.800 
€ 

Aufgaben im Umwelt-
recht 

Rund 15 Mio. € pro 
Jahr 

Darin enthalten sind die (pauscha-
len) Kosten für die Tarifbeschäftig-
ten, die zur Erledigung der kom-
munalisierten Aufgaben vom Land 
für den Dienst in den Kommunen 
gestellt werden und die das Land 
weiter bezahlt.  

Sprachförderung in Kin-
dertageseinrichtungen 
gemäß § 21 Abs. 2 Ki-
Biz 

Ansatz 2008:  
300.000 € 
Ansatz 2009: 
700.000 € 

Die Beträge umfassen lediglich die 
zusätzlichen (über das KiBiz hin-
aus) freiwilligen Förderungen des 
Landes aufgrund einer Vereinba-
rung des MGFFI mit den kommu-
nalen Spitzenverbänden. 

3. Schulrechtsände-
rungsgesetz  

Siehe erg. Hinweise Die Kosten der durch das Gesetz 
zur Stärkung der Eigenverantwor-
tung von Schulen (3. Schulrechts-
änderungsgesetz) übertragenen 
Aufgaben auf die Kommunen las-
sen sich für den Geschäftsbereich 
des Ministeriums für Schule und 
Weiterbildung derzeit nicht bezif-
fern. Mit den Kommunalen Spit-
zenverbänden ist vereinbart wor-
den, diese Kosten durch einen 
Gutachter erheben zu lassen.  

Aufgaben nach dem 
Gesetz zur Eingliede-
rung der Versorgungs-
ämter in die allgemeine 
Verwaltung des Landes 
Nordrhein-Westfalen 

Siehe erg. Hinweise Für die Erledigung der Aufgaben 
wird den Kommunen nach §§ 23, 
24 Eingliederungsgesetz i.V.m. den 
Bestimmungen des KonnexAG ein 
finanzieller Ausgleich gewährt.  

Übertragung der "Er-
messenseinbürgerun-
gen" von den Bezirksre-
gierungen auf die kreis-
freien Städte, Kreise 
und großen kreisange-
hörigen Städte 

Siehe erg. Hinweise Da die kommunalen Einbürge-
rungsbehörden bereits die Zustän-
digkeit für die weitaus zahlreiche-
ren Anspruchseinbürgerungsver-
fahren hatten, ergibt sich aus der 
Erweiterung ihrer Zuständigkeit 
keine wesentliche finanzielle Mehr-
belastung. 
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2. Ist die Ausweisung von Spenden und Sponsoring im kommunalen Haushalt für 
das Mittagessen von Kindern tatsächlich Voraussetzung für die Mittelzuweisung 
an die Kommune, wenn diese über keine freiwilligen Mittel mehr verfügt? 

 
3. Welche Möglichkeit der Finanzierung des kommunalen Anteils besteht theore-

tisch für die Kommunen, wenn die Möglichkeit zu freiwilligen Leistungen nicht 
mehr gegeben ist? 

 
Allen Kommunen ist die Möglichkeit eröffnet, ihre Eigenanteile zur Beteiligung an dem Pro-
jekt durch Beiträge Dritter (z.B. Spenden, Sponsoring) aufzubringen. Damit wird gerade 
Kommunen in der Haushaltssicherung eine Beteiligung an dem Projekt ermöglicht.  
 
Zwar sehen die landeshaushaltsrechtlichen Regelungen den Grundsatz vor, dass eine voll-
ständige Ersetzung des kommunalen Eigenanteils durch Sponsoring nicht möglich ist und 
auch dann immer noch ein Mindesteigenanteil von 10 % der zuwendungsfähigen Gesamt-
ausgaben bei der Kommune verbleiben muss. Angesichts des überragenden Landesinteres-
ses an der Zweckerfüllung des Projekts hat die Landesregierung jedoch von diesem Grund-
satz eine Ausnahme und damit für Kommunen mit finanziell schwieriger Lage weitergehende 
Anrechnungsmöglichkeiten auf den Eigenanteil zugelassen. Die Förderrichtlinien des Minis-
teriums für Schule und Weiterbildung zum Landesfonds „Kein Kind ohne Mahlzeit“ sehen 
dementsprechend auch die Möglichkeit einer vollständigen Anrechnung von Beiträgen Dritter 
auf den Eigenanteil bei Kommunen mit besonderer Finanznot vor. Auf diese Weise können 
sich auch Kommunen mit genehmigtem bzw. nicht genehmigtem Haushaltssicherungskon-
zept an dem Projekt beteiligen.  
 
 
4. Wie viele Kommunen haben die Bewilligung unter der Ausweisung von Spenden 

und Sponsorgeldern vom Land erhalten? 
 
Im Schuljahr 2008/2009 haben 62 Kommunen unter der Ausweisung von Spenden und 
Sponsorengeldern die Bewilligung vom Land erhalten.  
 
 
 
 
 


